
Fehlender  Verweis  auf  OS-
Plattform  begründet
Wettbewerbsverstoß

Landgericht Bochum

Beschluss vom 09.02.2016
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Tenor

Dem Antragsgegner wird bei Vermeidung eines für jeden Fall der
Zuwiderhandlung  festzusetzenden  Ordnungsgeldes  bis  zu
250.000,00  Euro  und  für  den  Fall,  dass  dieses  nicht
beigetrieben  werden  kann,  einer  Ersatzordnungshaft  oder
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten untersagt,

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Internet
Uhren anzubieten, ohne dem Verbraucher Informationen über die
OS-Plattform zur Verfügung zu stellen, insbesondere an leicht
zugänglicher Stelle den Link ### zur Verfügung zu stellen,

wenn dies wie aus Anlage AS 3 ersichtlich geschieht.

Der Antragsgegner hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Der  Wert  des  Streitgegenstandes  wird  auf  10.000,00   €
festgesetzt.

Diese  Entscheidung  hat  neben  dem  Tenor  keinen
Entscheidungstext.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen  Beschluss  kann  bei  dem  Landgericht  Bochum,
Westring 8, 44787 Bochum, in deutscher Sprache Widerspruch
eingelegt werden.
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Dieser  Widerspruch  kann  nur  durch  eine  zugelassene
Rechtsanwältin oder einen zugelassenen Rechtsanwalt eingelegt
werden.

Gegen  die  Streitwertfestsetzung  ist  die  Beschwerde  an  das
Landgericht  Bochum  statthaft,  wenn  der  Wert  des
Beschwerdegegenstandes  200,00  EUR  übersteigt  oder  das
Landgericht die Beschwerde zugelassen hat. Die Beschwerde ist
spätestens  innerhalb  von  sechs  Monaten,  nachdem  die
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das
Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Landgericht
Bochum, Westring 8, 44787 Bochum, schriftlich in deutscher
Sprache  oder  zur  Niederschrift  des  Urkundsbeamten  der
Geschäftsstelle  einzulegen.  Die  Beschwerde  kann  auch  zur
Niederschrift  der  Geschäftsstelle  eines  jeden  Amtsgerichtes
abgegeben werden. Ist der Streitwert später als einen Monat
vor  Ablauf  dieser  Frist  festgesetzt  worden,  so  kann  die
Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder
formloser  Mitteilung  des  Festsetzungsbeschlusses  eingelegt
werden.

Wird  die  Beschwerde  zur  Niederschrift  der  Geschäftsstelle
eines  Amtsgerichts  erklärt,  hat  diese  das  Protokoll
unverzüglich an das Landgericht Bochum zu übermitteln. Die
Wirkung einer Prozesshandlung tritt frühestens ein, wenn das
Protokoll dort eingeht. Die Übermittlung des Protokolls kann
demjenigen, der den Antrag oder die Erklärung zu Protokoll
abgegeben hat, mit seiner Zustimmung überlassen werden.


